
Anforderungen nicht unangemessen. Die Bearbeitung von Problemen auf begrenztem Raum
ist, wie oben bereits gesagt, Teil der Leistung. Die Folge dieser Bewertung für S wiegt zwar
schwer, weil er sein Geschichtsstudium endgültig beenden muss. Auf der anderen Seite hätte
gerade S sich als Wiederholer bemühen müssen, formelle Fehler zu vermeiden. Deshalb sind
die Bewertungen von P und Z nicht unverhältnismäßig, ein Beurteilungsfehler liegt insoweit
nicht vor (ebenso zu dem in diesem Punkt ähnlichen Ausgangsfall VG Ansbach NVwZ 2018,
1156 [1159];HebrankNVwZ 2018, 1159 [1160]).

4. Zwischenergebnis zur Begründetheit
Mangels Beurteilungsfehlers oder sonstigen Gründen für die Rechtswidrigkeit der Prüfungs-
entscheidung gibt es keinen Anordnungsanspruch. Deshalb wäre ein Antrag des S auf eine
Anordnung nach § 123 I 2 VwGO unbegründet.

C. GESAMTERGEBNIS
Ein Antrag des S auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 I 2 VwGO, der eine
Neubewertung oder eine weitere Wiederholungsmöglichkeit zum Inhalt hätte, wäre zwar
zulässig, aber nicht begründet.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „BUNDESTAGSWAHL …“

Dr. Maik Bäumerich, Leverkusen*

„Bundestagswahl mit Bonus“

Staatsorganisationsrecht und Verfassungsprozessrecht
Fortgeschrittene
120 Minuten
Gesetzestexte (GG, BVerfGG, BWahlG)

& SACHVERHALT
Die derzeitige Koalition im Deutschen Bundestag ist besorgt: Aus den aktuellen Wahlumfra-
gen ergibt sich, dass bei der kommenden Bundestagswahl vermutlich keine der sich zur Wahl
stellenden Parteien eine deutliche Mehrheit auf sich wird vereinigen können. Eine künftige
Koalitions- und Regierungsbildung – gleich welcher Parteien – erscheint damit schwierig.

Um die Arbeitsfähigkeit des nächsten Bundestages und eine stabile zukünftige Bundes-
regierung zu gewährleisten, beschließt die Koalition eine Änderung des Bundeswahlgesetzes:
Die Abgeordneten des Bundestags sollen grundsätzlich wie zuvor gewählt werden. Die nach
den Zweitstimmen stärkste Partei soll jedoch – nach der Zuteilung der üblichen Überhang-
und Ausgleichsmandate – zusätzlich 50 Sitze erhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass
es zumindest eine Fraktion mit ausreichend großer, arbeitsfähiger Mehrheit geben wird.

Das Änderungsgesetz wird durch den Bundestag ordnungsgemäß beschlossen. Nach der
Zustimmung durch den Bundesrat wird es dem Bundespräsidenten zugeleitet und nach einer
Prüfung von diesem ausgefertigt.

Die Landesregierung des Landes L hat erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des
Änderungsgesetzes. Sie sieht einen Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze und das Demo-
kratieprinzip gegeben. Wegen der in Kürze anstehenden Bundestagswahl möchte sie eine
vorläufige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeiführen und das Inkrafttreten
der Änderung des Bundeswahlgesetzes verhindern.

1. Frage: Ist das Änderungsgesetz verfassungsgemäß?
2. Frage: Ist der Antrag der Landesregierung des Landes L zulässig?
3. Frage: Ist der Antrag der Landesregierung des Landes L begründet?

& LÖSUNG

A. FRAGE 1: VERFASSUNGSMÄßIGKEIT DES ÄNDERUNGSGESETZES
Das Änderungsgesetz ist verfassungsgemäß, wenn es in formeller und materieller Hinsicht
den Vorgaben des Grundgesetzes entspricht.

* Die Klausur wurde im Wintersemester 2017/2018 als Schwerpunktbereichsklausur zur Vorlesung „Vertiefung Staatsorganisati-
onsrecht“ an der Universität zu Köln gestellt, an der der Verfasser wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Staatsphi-
losophie und Rechtspolitik (Prof. Dr.Otto Depenheuer) war.
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